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Kapitel 1

Einleitung

Sprachassistenten und Künstliche Intelligenz sind aus dem modernen Leben und 
dem Marketing vieler Unternehmen nicht mehr weg zu denken. Ein wichtiges Kri-
terium einer vernetzen Welt ist, dass nicht nur der Anwender, sondern zusehends 
auch die Produkte „smart“ sind.

Sei es das Smartphone, der Kühlschrank, die Küchenmaschine oder das Auto – 
jedes Gerät sollte im modernen Leben möglichst miteinander verbunden sein, die 
Vorlieben des Nutzers kennen und dessen Wünsche am besten antizipieren, bevor 
sich dieser Wunsch überhaupt gebildet hat.

Im Zentrum dieses „Smart Living“ stehen Sprachassistenten. Zahlreiche nam-
hafte Hersteller konkurrieren darum, ihre Produkte in den Mittelpunkt des Lebens 
eines jeden Anwenders zu zentrieren und möglichst viele eigene Produkte sowie 
Erzeugnisse von Drittherstellern in die Produktfamilie zu integrieren, um den 
Kunden langfristig zu binden.

Aus rechtlicher Perspektive wirft das Dazwischentreten eines zunehmend auto-
nom handelenden maschinellen Assistenten zahlreiche Fragen auf. So gilt es unter 
anderem zu klären, wem die Handlungen des Sprachassistenten zugerechnet wer-
den müssen bzw. wer haftet, falls durch bewusste oder unbewusste Handlungen 
des Sprachassistenten einem Dritten Schäden zugefügt werden. Ferner ist bislang 
noch ungeklärt, wem die Inhalte, die der Sprachassistent möglicherweise schafft, 
gehören. Aber auch das Datenschutzrecht, seit Einführung der DSGVO von ge-
steigerter Relevanz und viel diskutiert, darf in einer datenzentrierten Umgebung, 
wie es der Einsatz von Sprachassistenten im Speziellen und das Konzept Smart 
Living im Allgemeinen mit sich bringt, nicht vernachlässigt werden.

Ziel der nachfolgenden Abhandlung ist daher die Beleuchtung wesentlicher 
rechtlicher Fragestellungen im Rahmen des Einsatzes von Sprachassistenten so-
wohl seitens privater als auch professioneller Benutzer. Als Schwerpunkt kon-
zentriert sich die juristische Ausarbeitung auf Fragestellungen des Immaterial-, 
Datenschutz- und allgemeinen Haftungsrechts. Dem Leser soll zuerst eine grund-
legende Übersicht in Bezug auf gängige Intelligenztheorien sowie menschlicher 
Lernprozesse gegeben werden. Sodann wird ein Fokus auf die Einführung in die 
Thematik der Künstlichen Intelligenz (KI) gesetzt. Nach einem kurzen geschicht-
lichen Überblick werden die verschiedenen Kategorien der KI (mithin schwache 
KI, starke KI und Superintelligenz) dargestellt. Die Gegebenheiten des zuvor aus-
geführten menschlichen Lernens werden im Folgenden auf den maschinellen Be-
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reich im Wege des Machine Learnings (ML) mit einer besonderen Fokussierung 
auf Deep Learning (DL) umgelegt. Es wird die These aufgestellt, dass Maschi-
nelles Lernen durchaus mit dem des menschlichen – wenn auch auf abstrakter 
Ebene – vergleichbar ist.

Die zuvor dargestellten Grundsätze der Künstlichen Intelligenz erfahren eine 
Präzisierung auf den Anwendungsbereich der Sprachassistenten. Es wird unter-
sucht, ob sich, neben der Schutzfähigkeit der KI selbst, bestehende Grundsätze des 
Immaterialgüterrechts auf Erzeugnisse und Werke der Sprachassistenten im Ein-
satzbereich des kreativen und erfinderischen Schaffens übertragen lassen und die 
These postuliert, dass das menschlich zentrierte europäische und nationale Recht 
nicht hinreichend ausgestaltet ist, um auf die Möglichkeiten der fortschreitenden 
Automatisierung angemessen zu reagieren. Insbesondere die Zuteilung möglicher 
Immaterialgüterrechte autonomer Schöpfungen und Erfindungen gestaltet sich 
problematisch.

Im Bereich des Datenschutz- und Haftungsrechts wird untersucht, ob die gel-
tenden Konzepte der Zurechnung der Verantwortlichkeit auf autonome Sprach-
assistenten übertragen werden können. Ausgangspunkt der rechtlichen Prüfung 
sind aktuell existierende Systeme schwacher Künstlicher Intelligenz mit einem 
Ausblick auf künftige stärker autonomisierte Sprachassistenten. Die Betrachtung 
steht unter der Prämisse, dass de lege lata eine Zurechnung der Verantwortlich-
keit gelingt, jedoch in Zukunft die Handlungen der Sprachassistenten unter Um-
ständen weder dem Verwender des Systems noch dem Hersteller bzw. Betreiber 
zurechenbar sein könnten.

Um diesen Bedürfnissen zu genügen, wird abschließend ein kurzer Ausblick auf 
die Rechtslage de lege ferenda gegeben, wobei insbesondere die Grundzüge einer 
möglichen ePerson sowie Voraussetzungen einer ethischen Mensch-Maschine-
Kommunikation dargestellt werden.

Es wird die Hypothese aufgestellt, dass rechtliche Fragestellungen in Bezug 
auf Systeme Künstlicher Intelligenz unter der geltenden Rechtsordnung nur hin-
reichend beantwortet werden können. Sofern es sich um schwache autonome Aus-
prägungen handelt, gelingt in den überwiegenden Konstellationen eine Beant-
wortung von Problemstellungen nach geltendem Recht. Bei einer zunehmenden 
Autonomisierung scheitert bislang eine gerechte Zurechnung der Verantwortung 
für Handlungen einer starken Künstlichen Intelligenz an eine hinter dieser stehen-
den natürlichen oder juristischen Person.



Kapitel 2

Sprachassistenten

Ein großer Vorteil des Einsatzes Künstlicher Intelligenz und die Verknüpfung 
derselben mit alltagstauglichen Gegenständen ist die Ermöglichung eines Mensch-
Maschine-Dialogs durch Verwendung natürlicher Sprache.1 Wesentlicher Inhalt 
der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit rechtlichen Problemstellungen im Be-
reich der Sprachassistenten (Virtual Assistants).

A. Einführung und Funktionsweise

Siri, Alexa, Google Assistant und andere Sprachassistenten sind aus dem Alltag 
der meisten Menschen, wenn nicht aus eigener Verwendung, so doch aus dem all-
gemeinen Sprachgebrauch, nicht mehr fortzudenken. Einer Umfrage aus dem Jahr 
2017 nach kennen 78 Prozent der deutschen Bevölkerung den Assistenten Alexa 
des Anbieters Amazon und 70 Prozent Siri von Apple.2 Seit der Vorstellung des 
Sprachassistenten Siri im Jahr 20113, welcher bereits über die Fähigkeit verfügte, 
natürliche Sprache zu verstehen und erste Suchanfragen beantworten konnte, kann 
eine stetige Verbesserung beobachtet werden, bis hin zu Sprachassistenten wie 
Google Duplex, denen es möglich ist, in menschlicher Sprache eigenständig Tele-
fonanrufe zu übernehmen und beispielsweise Reservierungen auszuführen.4 Der 
große Vorteil von Sprachassistenten ist darin zu sehen, dass die Maschine lernt, 
den Menschen zu verstehen, nicht der Mensch die Maschine.5 Der Zugang zu neu-
artigen Funktion steht diskriminierungsfrei und ohne technisches Vorwissen allen 
Menschen grundsätzlich zur Verfügung.

Derzeitige Sprachassistenten nehmen mittels eingebauter Mikrofone dauerhaft 
oder nach gesonderter Aktivierung die Umgebungsgeräusche auf. Sobald der lo-
kale Algorithmus ein bestimmtes Stichwort erkennt, z. B. „OK Google“, beginnt 
das System mit der Aufnahme und Übersendung des gesprochenen Wortes an die 

 1 Bitkom e. V., Künstliche Intelligenz, https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/ 
171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf (Stand: 27. 09. 2020), S. 33.
 2 PwC, Vier von fünf Deutschen kennen „Alexa“, https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/ 
2017/vier-von-fuenf-deutschen-kennen-alexa.html (Stand: 27. 09. 2020).
 3 Apple Inc., Apple Launches iPhone 4S, iOS 5 & iCloud.
 4 Herbig, Google Duplex: Guten Tag, Sie sprechen mit einer KI, https://www.heise. 
de/newsticker/meldung/Google-Duplex-Guten-Tag-Sie-sprechen-mit-einer-KI-4046987.html 
(Stand: 27. 09. 2020).
 5 Heckmann, in: Kusche / Valerius (Hrsg.), Festgabe Forschungsstelle RobotRecht, 45 (46).


